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Vorbemerkung 

Diese Förderrichtlinie bezieht sich auf eine Förderinitiative der Joint Programming Initiative „Healthy and Productive 
Seas and Oceans“ (JPI Oceans) zum Thema „Offshore Freshened Groundwater“. Durch JPI Oceans werden zwi-
schenstaatliche Aktivitäten im Zusammenhang mit den Meeren und Ozeanen gebündelt, beziehungsweise koordiniert. 
Die Mitgliedsländer verfolgen die Zielstellung, gemeinsam langfristige, strategische Prioritäten für die Meeresfor-
schung und Technologieentwicklung im marinen Bereich in Europa festzulegen und durch gezielte Maßnahmen ge-
meinsame Schwerpunkte in der weiteren wissenschaftlich-technischen Entwicklung zu setzten. 

Die hier als Grundlage dienende, internationale Förderinitiative von vier Ländern ist auf der Internetseite https:// 
jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater in englischer Sprache veröffentlicht. Diese nationale Be-
kanntmachung formuliert die Förderbedingungen für deutsche Partner innerhalb dieser internationalen Förderinitiative 
von JPI Oceans. 

1 Förderziel, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Salzarmes Grundwasser beziehungsweise Süßwasser unter dem Meeresboden „Offshore Freshened Groundwater“ 
(OFG) ist eine potenziell strategische Ressource für die Wasserversorgungssicherheit in Küstengebieten und für In-
dustriezweige mit hohem Frischwasserbedarf. Trotz seiner bereits in den 1960er Jahren erfolgten Entdeckung ist OFG 
nach wie vor wenig erforscht. Die vorhandenen Daten sind spärlich und stammen größtenteils aus zufälligen Funden 
im Rahmen von Offshore-Bohrungen nach Kohlenwasserstoffen. Es mangelt an koordinierten Forschungsansätzen 
zur Bewertung des Potenzials von OFG für eine nachhaltige Nutzung. 

Um das Verständnis der OFG-Systeme zu verbessern, müssen deren Entstehungsgeschichte und Alter sowie die 
Mechanismen der Neubildung und Entnahme erforscht werden. Untersuchungen zur Durchlässigkeit, Porosität und 
zu den Fließwegen von Flüssigkeiten werden die Vorhersagen zum Verhalten von OFG unter natürlichen Bedingungen 
und zu potenziellen Nutzungsszenarien verbessern. Fließprozesse, hydraulische Eigenschaften und die Verbindungen 
zwischen terrestrischen und marinen Grundwasserleitern müssen untersucht werden, um die langfristige Ergiebigkeit 
einer OFG-Reserve abzuschätzen. Das Verständnis der Neubildungsprozesse unter den gegenwärtigen Bedingungen 
des Erdsystems sollte eine Voraussetzung für jede groß angelegte Nutzung sein, da die Entnahme erhebliche Aus-
wirkungen auf die Süß-/Salzwassergrenze haben könnte. 

Die Feststellung, ob OFG-Körper isolierte fossile Reserven oder dynamisch mit Küstengrundwassersystemen verbun-
den sind, ist entscheidend für die Bewertung ihrer Erneuerbarkeit und damit ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung. 

Es müssen klare Leitlinien für die grenzüberschreitende Planung, Lizenzierung und Genehmigung festgelegt werden, 
die mit Rahmenwerken, wie dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS), dem Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt (CBD) und dem Regionalen Meeresprogramm (RSP), in Einklang stehen. Die Integration 
der OFG-Forschung in die maritime Raumplanung (MSP), die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie (MSRL) der Europäischen Union ist von entscheidender Bedeutung, um Ressourcennutzung mit 
Umweltschutz und maritimen Aktivitäten in Einklang zu bringen. Darüber hinaus wird die Bewertung der sozioöko-
nomischen Machbarkeit der OFG-Gewinnung im Vergleich mit konventionellen alternativen Süßwasserquellen wie 
Entsalzung und Abwasserwiederverwendung dazu beitragen, ihre Nutzbarkeit als Option für die Küstenwasserversor-
gung zu bestimmen. 

1.1 Förderziel 

Es ist daher geboten, grundlegende Wissenslücken im Zusammenhang mit OFG-Ressourcen zu schließen und sicher-
zustellen, dass die Forschungsbemühungen sowohl das wissenschaftliche Verständnis als auch praktische Ansätze 
zur möglichen nachhaltigen Nutzung voranbringen. 

Mit dieser Förderrichtlinie will das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit Hilfe 
von Forschung, Entwicklung und Innovation wesentlich dazu beitragen, eine zukunftsweisende wissenschaftliche 
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Bohrkampagne durchzuführen, die hydrogeologische und geochemische Charakterisierung mit Pumpversuchen ver-
bindet. Damit sollen OFG-Systeme validiert und wichtige Daten über ihre Verteilung, Eigenschaften, Auffüllungsme-
chanismen und mögliche Nutzung als Ressource generiert werden. 

Auf dieser Basis soll die vorliegende Förderrichtlinie die Grundlage für die potenzielle zukünftige strategische und 
nachhaltige Nutzung von OFG-Ressourcen schaffen. Die Förderrichtlinie will zentrale Wissenslücken hinsichtlich der 
folgenden Aspekte schließen:   

– Beseitigung von Datenknappheit und -inkonsistenz: Generierung systematischer und umfassender Daten zu den 
Eigenschaften und Dynamiken von OFG.  

– Umwelttechnische, technologische und wirtschaftliche Machbarkeit: Bewertung der Umweltauswirkungen und Be-
urteilung der technologischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit einer potenziellen OFG-Nutzung.   

– Rechtliche und politische Rahmenbedingungen: Schaffung einer hinreichenden Informationsbasis für den Aufbau 
und mögliche Mitwirkung an der Entwicklung von Leitlinien und Rechtsrahmen zur Integration der Erforschung und 
Nutzung von OFG in bestehende Rechtssysteme. 

Das BMFTR beabsichtigt, im Rahmen des Forschungsprogramms der Bundesregierung „MARE:N – Küsten-, Meeres- 
und Polarforschung für Nachhaltigkeit“ deutsche Partner innerhalb dieser europäischen JPIO-Förderinitiative zu för-
dern. 

Die Förderrichtlinie soll zudem die Umsetzung der sieben Ziele der „United Nations (UN)-Dekade der Ozeanforschung 
für nachhaltige Entwicklung 2021 bis 2030“ (https://oceandecade.org/vision-mission/) unterstützen. Vertreter aus Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft sollten unterstützt werden, Regularien zu entwickeln, die den Schutz und die nach-
haltige Bewirtschaftung des Meeresbodens ermöglichen, um die Vielfalt der marinen Lebensräume auch für kom-
mende Generationen zu erhalten. 

1.2 Zuwendungszweck 

Um das Förderziel zu erreichen, beteiligt sich das BMFTR an der Förderinitiative „Offshore Freshened Groundwater“ 
von JPI Oceans. Es werden internationale Verbundvorhaben mit Institutionen aus den beteiligten Ländern gefördert, 
die einen erkennbaren Beitrag zum Verständnis der Bildung und möglichen Nutzung von submarinen Süßwasservor-
kommen liefern. 

An der Ausschreibung beteiligen sich Förderinstitutionen aus vier Ländern: Deutschland, Griechenland, Italien und 
Malta. Partner (Forschungseinrichtungen oder Unternehmen), die keine Förderung durch die beteiligten Förderinsti-
tutionen beantragen beziehungsweise dazu nicht berechtigt sind, können sich einem Antrag anschließen, wenn ihr 
Beitrag als wissenschaftlicher Mehrwert belegt ist. Sie können als assoziierte Partner an einem Projekt teilnehmen, 
müssen aber für ihre Beteiligung selbst aufkommen und erhalten keine finanzielle Unterstützung von den beteiligten 
Förderinstitutionen. 

Partner aus den folgenden Ländern, die internationale Forschungsvorhaben durchführen, können im Rahmen der JPI- 
Oceans-Förderinitiative von den genannten Förderinstitutionen unter Berücksichtigung jeweils geltender Förderricht-
linien gefördert werden:   

– Deutschland   

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)   

– Griechenland   

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)   

– Italien   

Italian Ministry of Universities and Research (MUR)   

– Italien   

Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia   

– Malta   

Xjenza Malta 

Die deutschen Antragsteller sind aufgefordert, Synergien zu bestehenden nationalen Forschungsprogrammen herzu-
stellen, die für den Anwendungsbereich dieser Förderrichtlinie von Bedeutung sind. Insbesondere sollen bereits etab-
lierte transdisziplinäre Kooperationen berücksichtigt werden. 

Bei der Konzeption der Förderanträge sind, sofern thematische Bezüge vorhanden sind, die Ergebnisse der Aktivitäten 
im Rahmen der Forschungsförderung der „Deutschen Allianz Meeresforschung e. V.“ (DAM) des BMFTR sowie wei-
terer nationaler und europäischer Forschungsinitiativen zur Küsten- und Meeresforschung zu berücksichtigen und die 
Neuheit der Ansätze in Abgrenzung zu bereits bestehenden Forschungsprojekten darzustellen. 

Die Ergebnisse des geförderten Vorhabens dürfen nur in der Bundesrepublik Deutschland oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz genutzt werden. 

1.3 Rechtsgrundlagen 

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der §§ 23 und 44 der Bundeshaushalts-
ordnung (BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
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Ausgabenbasis (AZA/AZAP/AZV)“ und/oder der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis von Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft (AZK)“ des BMFTR. Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

Nach dieser Förderrichtlinie werden staatliche Beihilfen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 1 und 2 Buchstabe a, 
b, c und d und Artikel 28 Absatz 1 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) der Europäischen Kom-
mission (EU-Kommission) gewährt.1 Die Förderung erfolgt unter Beachtung der in Kapitel I AGVO festgelegten Ge-
meinsamen Bestimmungen, insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 2 der Verordnung aufgeführten Be-
griffsbestimmungen (vergleiche hierzu die Anlage zu beihilferechtlichen Vorgaben für die Förderrichtlinie). 

2 Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung sind Forschungs- und Entwicklungsarbeiten innerhalb von internationalen Verbundvorha-
ben mit einem Fokus auf submarine Grundwasservorkommen. Ein solches Süßwasserreservoir soll durch eine sub-
marine Bohrung abgeteuft und hydrogeologisch sowie bio- und geochemisch untersucht werden. Die gewonnenen 
Daten sollen sowohl ökologische als auch ökonomische Bewertungen im Rahmen der Förderung des Projekts ermög-
lichen. Es soll ein einziges Projekt in einem oder beiden der folgenden zwei Themenschwerpunkte gefördert werden, 
um messbare Beiträge zur Umsetzung der in Nummer 1 genannten Ziele der internationalen Förderrichtlinie zu leisten:  

– Charakterisierung, Validierung und Bewertung von Offshore-Grundwasserkörpern (Demonstrationsprojekt). Wis-
senschaftliche Fragen, die sich in diesem Zusammenhang aus vorhandenen Wissenslücken ergeben haben:   

– Funktionsweise von OFG-Systemen und Onshore-Offshore-Konnektivität;   

– Genese und Bildungsalter des OFG-Systems;   

– hydraulische und hydrogeologische Eigenschaften;   

– mögliche Umweltauswirkungen durch die Nutzung von OFG.   

– Umweltbewertung von Offshore-Süßwasseraustrittsstellen (Entwicklung von Umweltbasiswerten):   

– Charakterisierung von Austrittsstellen (Wissenslücken zu Funktionsweise und Evolution);   

– Charakterisierung von Ökosystemen an Austrittsstellen (biogeochemische Aspekte);   

– Überwachung von Austrittsstellen. 

Die oben aufgeführten Wissenslücken in den Bereichen Wissenschaft, Ökologie, Technologie, Ökonomie und Gover-
nance werden als Querschnittsthemen dieser beiden vorrangigen Themenschwerpunkte anerkannt. Durch eine inte-
grierte Schließung dieser Lücken wird sichergestellt, dass die Ergebnisse dieser gemeinsamen Ausschreibung nicht 
nur neue wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, sondern auch eine praktische Grundlage für einen ökologischen 
Umgang mit dieser Ressource, technologischen Fortschritt, wirtschaftliche Machbarkeit und regulatorische Kohärenz 
schaffen. Durch diesen koordinierten Ansatz soll die gemeinsame Ausschreibung eine solide wissenschaftliche 
Grundlage für eine verantwortungsvolle und fundierte Nutzbarmachung sowie für die Festlegung künftiger regulatori-
scher Rahmenbedingungen für OFG-Ressourcen schaffen. 

Die geografische Abdeckung der vorgeschlagenen Forschungsarbeiten sollte die nördliche Adria (vorzugsweise vor 
der Küste der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien) umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt und kann 
auch andere europäische Meeresbecken, wie das Mittelmeer, die Nordsee und die Ostsee, umfassen. 

Eingereichte Projektskizzen sollen die Durchführung von stratigraphischen und hydrogeologischen Offshore-Unter-
suchungen durch Flachbohrungen in ihrem Arbeitsplan vorsehen. Dabei muss die Beschaffung, einschließlich der 
Ausschreibung für die Erbringung der Bohrdienstleistungen, in den Arbeitsplan aufgenommen und innerhalb des 
Konsortiums des Antragstellers abgewickelt werden. 

Es ist darzustellen, wie das Projekt zu einem oder mehreren der Schwerpunktbereiche der JPI Oceans (Gesundheit 
der Ozeane, Produktivität der Ozeane und Verwaltung der Ozeane) beiträgt. Ferner sollen Projektskizzen darstellen, 
inwieweit die Ergebnisse des Projekts zur Verbesserung der Umsetzung und Überwachung politischer und manage-
mentbezogener Rahmenwerke, einschließlich der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EU MSFD), der Wasserrahmen-
richtlinie, der maritimen Raumplanung und des Ozeanpakts (EU Ocean Pact), sowie zu einer nachhaltigen Manage-
mentpraxis beitragen. 

3 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft. Einrichtungen der Kommunen, der Länder und des Bundes sowie Verbände und weitere gesellschaftliche 

1 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in 
der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1), der Verordnung (EU) 2020/972 vom 2. Juli 2020 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlängerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer 
Verlängerung und relevanter Anpassungen (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) und der Verordnung (EU) 2021/1237 vom 23. Juli 2021 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Ar-
tikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 270 vom 29.7.2021, S. 39) und der Verordnung (EU) 2023/1315 
vom 23. Juni 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1). 
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Organisationen sind nur förderfähig, wenn sie einen substanziellen, eigenen Forschungs- und Entwicklungsbeitrag 
zum Forschungsverbund leisten. 

Zum Zeitpunkt der Auszahlung einer gewährten Zuwendung wird das Vorhandensein einer Betriebsstätte oder Nie-
derlassung (Unternehmen) beziehungsweise einer sonstigen Einrichtung, die der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des 
Zuwendungsempfängers dient (Hochschule, Forschungseinrichtung, Kommunen, Länder, Verbände und gesellschaft-
liche Organisationen), in Deutschland verlangt. 

Forschungseinrichtungen, die von Bund und/oder Ländern grundfinanziert werden, können neben ihrer institutionellen 
Förderung eine Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbedingten Ausgaben beziehungsweise Kosten bewilligt 
bekommen, wenn sie im Förderantrag den Bezug zwischen dem beantragten Projekt und grundfinanzierten Aktivitäten 
explizit darstellen beziehungsweise beides klar voneinander abgrenzen. 

Zu den Bedingungen, wann staatliche Beihilfe vorliegt/nicht vorliegt und in welchem Umfang beihilfefrei gefördert 
werden kann, siehe Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation 
(FuEuI-Unionsrahmen).2 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne dieser Förderrichtlinie sind Unternehmen, die die Voraussetzungen 
der KMU-Definition der Europäischen Union erfüllen.3 Der Antragsteller erklärt gegenüber der Bewilligungsbehörde 
seine Einstufung gemäß Anhang I AGVO im Rahmen des Antrags. 

4 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

Für den internationalen Verbund ist ein Koordinator zu bestellen. Der Projektkoordinator übernimmt die Verantwortung 
für die Ausführung der Forschungsarbeiten während der gesamten Projektlaufzeit und ist gegenüber JPI Oceans 
gemäß dem internationalen Call-Text berichtspflichtig. Weitere besondere Zuwendungsvoraussetzungen sind der in-
ternationalen Ausschreibung (https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater) zu entnehmen. 

Förderfähig sind nur Verbünde, an denen Partner aus mindestens drei der vier beteiligten Förderländer mitwirken. 
Partner aus anderen Staaten müssen für ihre Beteiligung selbst aufkommen. 

Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn alle internationalen Projektpartner entsprechend den jeweiligen nationalen 
Regularien förderfähig sind. Daher sind alle nationalen Förderbedingungen zu beachten. Die nationalen Regeln aller 
beteiligten Länder sind auf der Internetseite von JPI Oceans (https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened- 
groundwater) abrufbar. 

Die Partner eines Verbundprojekts regeln ihre Zusammenarbeit in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung. Vor 
der Förderentscheidung über ein Verbundprojekt muss eine grundsätzliche Übereinkunft über weitere vom BMFTR 
vorgegebene Kriterien nachgewiesen werden (vergleiche BMFTR-Vordruck Nr. 0110).4 

Alle Zuwendungsempfänger, auch Forschungseinrichtungen im Sinne von Artikel 2 (Nummer 83) AGVO, stellen sicher, 
dass im Rahmen des Verbunds keine indirekten (mittelbaren) Beihilfen an Unternehmen fließen. Dazu sind die Be-
stimmungen von Nummer 2.2 des FuEuI-Unionsrahmens zu beachten. 

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

Die Förderung der Förderinitiative „Offshore Freshened Groundwater“ von JPI Oceans erfolgt aus nationalen Mitteln. 
Die Förderinstitutionen der beteiligten Länder stellen jeweils nationale Mittel für die Antragsteller des eigenen Landes 
bereit (Fördermethode „virtual common pot“). Deutschland, Italien (zwei Förderinstitutionen) und Malta stellen jeweils 
finanzielle Mittel in Aussicht, während Griechenland sich mit In-kind-Mitteln (Sachleistungen) an der Förderinitiative 
beteiligt. 

Für die gesamte Fördermaßnahme stellt das BMFTR beteiligten deutschen Projektpartnern Fördermittel in Höhe von 
900 000 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten zur Verfügung. Die Förderinitiative ist bestrebt, ein einziges ganz-
heitliches Projekt, das eine Bohrkampagne beinhaltet, zu fördern. 

Projektpartner aus Ländern, die diese gemeinsame Ausschreibung nicht fördern, können als assoziierte Partner mit 
eigenen Mitteln (monetär oder in Form von Sachleistungen) teilnehmen. 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Zuwendungen 
können für projektbezogenen Personal-, Reise- und Sachaufwand, Unteraufträge, Dienstleistungen sowie für Geräte-
investitionen verwendet werden. 

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und für Vorhaben von For-
schungseinrichtungen, die in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten5 fallen, sind die zuwendungsfähigen pro-
jektbezogenen Kosten. Diese können unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Vorgaben (siehe Anlage) anteilig 
finanziert werden. Nach BMFTR-Grundsätzen wird eine angemessene Eigenbeteiligung an den entstehenden zuwen-
dungsfähigen Kosten vorausgesetzt. 

2 Mitteilung der EU-Kommission (2022/C 414/01) vom 28. Oktober 2022 (ABl. C 414 vom 28.10.2022, S. 1). 
3 Vergleiche Anhang I AGVO beziehungsweise Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 

der kleinen und mittleren Unternehmen, bekannt gegeben unter Aktenzeichen K (2003) 1422 (2003/361/EG) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36): http:// 
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE 

4 https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare, Bereich BMFTR, Allgemeine Vordrucke und Vorlagen für Berichte. 
5 Zur Definition der wirtschaftlichen Tätigkeit siehe Hinweise in Nummer 2 der Mitteilung der EU-Kommission zum Beihilfebegriff (ABl. C 262 vom 

19.7.2016, S. 1) und Nummer 2 des FuEuI-Unionsrahmens. 
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Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und ver-
gleichbare Institutionen, die nicht in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, sind die zuwendungsfähigen 
projektbezogenen Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren und der Fraunhofer-Gesellschaft die zuwendungsfähigen pro-
jektbezogenen Kosten), die unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Vorgaben individuell bis zu 100 Prozent 
gefördert werden können. 

Bei nichtwirtschaftlichen Forschungsvorhaben an Hochschulen und Universitätskliniken wird zusätzlich zu den durch 
das BMFTR finanzierten zuwendungsfähigen Ausgaben eine Projektpauschale in Höhe von 20 Prozent gewährt. 

Förderfähig sind Ausgaben/Kosten, welche im Förderzeitraum dazu dienen, den geplanten Forschungsprozess be-
ziehungsweise die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und über diese mit der Gesellschaft in den 
Austausch zu gehen. Die Wissenschaftskommunikation ist die allgemeinverständliche, dialogorientierte Kommunika-
tion und Vermittlung von Forschung und wissenschaftlichen Inhalten an Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft.6 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben/Kosten richten sich nach den „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgaben-
basis (AZA/AZAP/AZV)“ und/oder den „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis von Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft (AZK)“ des BMFTR. 

CO2-Kompensationszahlungen für Dienstreisen können nach Maßgabe der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf 
Ausgabenbasis (AZA/AZAP/AZAV)“ beziehungsweise der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis von 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (AZK)“ als zuwendungsfähige Ausgaben beziehungsweise Kosten aner-
kannt werden. 

Für die Festlegung der jeweiligen zuwendungsfähigen Kosten und die Bemessung der jeweiligen Förderquote sind die 
Vorgaben der AGVO zu berücksichtigen (siehe Anlage). 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Nebenbestimmungen 

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Kostenbasis werden grundsätzlich die „Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben“ (NKBF 2017). 

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasis werden grundsätzlich die „Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen auf Ausgabenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung“ (NABF). 

6.2 Erfolgskontrollen/Evaluation 

Zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Sinne von Verwaltungsvorschrift Nummer 11a zu § 44 BHO sind die Zu-
wendungsempfänger verpflichtet, die für die Erfolgskontrolle notwendigen Daten dem BMFTR oder den damit beauf-
tragten Institutionen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Die Informationen werden ausschließlich im Rahmen der Be-
gleitforschung und der gegebenenfalls folgenden Evaluation verwendet, vertraulich behandelt und so anonymisiert 
veröffentlicht, dass ein Rückschluss auf einzelne Personen oder Organisationen nicht möglich ist. 

6.3 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Das BMFTR unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Weiterqualifizierung in BMFTR-Projek-
ten. Änderungen in BMFTR-geförderten Projekten an Hochschulen oder institutionell geförderten Forschungseinrich-
tungen, die aufgrund familienbedingter Ausfallzeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frühen Karrie-
rephasen sinnvoll und notwendig sind, werden mit geringem administrativem Aufwand gewährt. Insbesondere kom-
men Verlängerungen der Projektlaufzeit und, soweit erforderlich, zusätzliche Mittel für die den familienbedingten Aus-
fallzeiten entsprechenden Nachholzeiten in Betracht. Ausreichend ist ein entsprechender, kurz begründeter schriftli-
cher Antrag (per E-Mail) von der Projektleitung an das zuständige Fachreferat beziehungsweise den zuständigen 
Projektträger. Voraussetzung für eine solche Änderung des Vorhabens ist, dass die Nachwuchswissenschaftlerin 
beziehungsweise der Nachwuchswissenschaftler einen Beitrag zur Erreichung des Projektziels leistet. 

6.4 Open-Access-Klausel 

Wenn der Zuwendungsempfänger seine aus dem Forschungsvorhaben resultierenden Ergebnisse als Beitrag in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, so soll dies so erfolgen, dass der Öffentlichkeit der unentgeltliche elek-
tronische Zugriff (Open Access) auf den Beitrag möglich ist. Dies kann dadurch erfolgen, dass der Beitrag in einer der 
Öffentlichkeit unentgeltlich zugänglichen elektronischen Zeitschrift veröffentlicht wird. Erscheint der Beitrag zunächst 
nicht in einer der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglichen Zeitschrift, so soll der Beitrag – gegebenenfalls 
nach Ablauf einer angemessenen Frist (Embargofrist) – der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglich ge-
macht werden (Zweitveröffentlichung). Im Fall der Zweitveröffentlichung soll die Embargofrist zwölf Monate nicht 
überschreiten. Das BMFTR begrüßt ausdrücklich die Open-Access-Zweitveröffentlichung von aus dem Vorhaben 
resultierenden wissenschaftlichen Monographien. 

6.5 Wissenschaftskommunikation 

Zuwendungsempfänger sind angehalten, geeignete Maßnahmen zur Wissenschaftskommunikation im Zusammen-
hang mit ihrem Forschungsprozess und den Forschungsergebnissen einzuplanen und darzulegen. 

6 Siehe hierzu auch die Handreichung (FAQ) des BMFTR zur Wissenschaftskommunikation. 
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Bei Verbundvorhaben sollen die Verbundpartner eine gemeinsame Strategie zur Wissenschaftskommunikation ent-
wickeln. 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (inklusive Start-ups und KMU) werden zu Maßnahmen zur Wissenschafts-
kommunikation ermutigt, ohne dass dies als Kriterium bei der Förderentscheidung des Zuwendungsgebers berück-
sichtigt wird. 

6.6 Forschungsdatenmanagementplan 

Mit dem Antrag auf Zuwendung ist das Vorhandensein eines Forschungsdatenmanagementplans zu bestätigen, der 
den Lebenszyklus der im Projekt erhobenen Daten beschreibt. Zuwendungsempfänger sollen, wann immer möglich, 
die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten einschließlich Angaben zu den verwendeten Instrumenten, Metho-
den, Datenanonymisierungen sowie Dokumentationen nach erfolgter Erstverwertung, beispielsweise in Form einer 
wissenschaftlichen Publikation, in nachnutzbarer Form einer geeigneten Einrichtung, zum Beispiel einem einschlägi-
gen Forschungsdatenrepositorium oder Forschungsdatenzentrum, zur Verfügung stellen, um im Sinne der guten wis-
senschaftlichen Praxis eine langfristige Datensicherung für Replikationen und gegebenenfalls Sekundärauswertungen 
durch andere Forschende zu ermöglichen. Repositorien sollten aktuelle Standards für Datenveröffentlichungen 
(FAIR Data-Prinzipien) erfüllen und die Beschreibung der Daten durch Metadaten und Vokabulare unterstützen und 
persistente Identifikatoren (beispielsweise Digital Object Identifier, EPIC-Handle, Archival Resource Key, Uniform Re-
source Name) vergeben. In den Repositorien oder Forschungsdatenzentren werden die Daten archiviert, dokumentiert 
und gegebenenfalls auf Anfrage der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt. 

7 Verfahren 

7.1 Einschaltung eines Projektträgers, Antragsunterlagen, sonstige Unterlagen und Nutzung des elektronischen An-
tragssystems 

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMFTR derzeit folgenden Projektträger beauftragt: 

Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH 
Geschäftsbereich Marine und maritime Forschung, 
Geowissenschaften und Schifffahrt 
Schweriner Straße 44 
18069 Rostock 

Fachlicher Ansprechpartner:  

Herr Dr. Tobias Höfig 
Telefon: +49 (0)381/20356-314 

E-Mail: t.hoefig@ptj.de 

Zur Einreichung der internationalen Verbundskizzen (siehe auch Nummer 7.2.1) ist der folgende JPI Oceans-Link zu 
nutzen: https://jpi-oceans.eu/en/form/ofg-call-application-form 

Zur Erstellung förmlicher Förderanträge in der letzten Antragsstufe (Nummer 7.2.2) ist das elektronische Antragssys-
tem „easy-Online“ zu nutzen (https://foerderportal.bund.de/easyonline). Es besteht die Möglichkeit, den Antrag in 
elektronischer Form über dieses Portal unter Nutzung des TAN-Verfahrens oder mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur einzureichen. Daneben bleibt weiterhin eine Antragstellung in Papierform möglich. 

Soweit sich hierzu Änderungen ergeben, wird dies im Bundesanzeiger oder in anderer geeigneter Weise bekannt 
gegeben. 

Allen Förderinteressenten wird empfohlen, zur Beratung frühzeitig Kontakt mit dem zuständigen Projektträger auf-
zunehmen. Dort sind weitere Informationen erhältlich. 

Vordrucke für Förderanträge, Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Nebenbestimmungen können unter der Internet-
adresse https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbftr ab-
gerufen werden. 

7.2 Zweistufiges Antragsverfahren 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. 

7.2.1 Vorlage und Auswahl von Projektskizzen 

In der ersten Verfahrensstufe sind Skizzen in englischer Sprache durch den Koordinator des internationalen For-
schungsverbunds 

bis spätestens 6. März 2026, 17 Uhr MEZ, 

elektronisch über https://jpi-oceans.eu/en/form/ofg-call-application-form einzureichen. 

Die Vorlagefrist gilt als Ausschlussfrist, Projektskizzen, die nach dem oben angegebenen Zeitpunkt eingehen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Für die Erstellung der Skizzen ist die Gliederung entsprechend der Vorgabe aus der internationalen Förderinitiative 
sowie des unter dem elektronischen Link zur Verfügung gestellten Formulars zu verwenden. Der maximale Umfang der 
Skizze darf 30 Seiten (inklusive Deckblatt und Anhänge) nicht überschreiten. 
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Eingereichte Projektskizzen sollen die Durchführung von stratigraphischen und hydrogeologischen Offshore-Unter-
suchungen durch Flachbohrungen in ihrem Arbeitsplan vorsehen. Dabei muss die Beschaffung, einschließlich der 
Ausschreibung für die Erbringung der Bohrdienstleistungen, in den Arbeitsplan aufgenommen und innerhalb des 
Konsortiums des Antragstellers abgewickelt werden. 

Es wird empfohlen, vor Einreichung der Unterlagen mit dem beauftragten Projektträger Kontakt aufzunehmen. Dort 
sind weitere Hinweise erhältlich. 

Nach Ablauf der Einreichfrist werde alle Skizzen vom „Offshore Freshened Groundwater“-Call-Sekretariat und den 
nationalen Kontaktstellen anhand der Auswahlkriterien geprüft. Die Auswahlkriterien sind der transnationalen Aus-
schreibung zu entnehmen (https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater). Die Förderinstitutio-
nen prüfen die nationalen Förderkriterien, um sicherzustellen, dass die Skizzen den geltenden nationalen Regeln 
und Vorschriften entsprechen. Förderfähige Skizzen werden zur Bewertung an unabhängige, internationale Gutachter 
geschickt. 

Alle Skizzen müssen dem Prinzip des „Do No Significant Harm“ und den geltenden ethischen Grundsätzen entspre-
chen. 

Die eingegangenen Skizzen werden nach den folgenden Kriterien bewertet:   

– Relevanz des Forschungsansatzes für die Zielstellung des europäischen Calls;   

– wissenschaftliche Qualität, Originalität und Innovation des Forschungsansatzes;   

– Umsetzbarkeit beziehungsweise Erreichbarkeit der Zielsetzung der geplanten Forschung;   

– Qualifikation der Antragstellenden und Eignung des Verbunds;   

– Integration und Zusammenarbeit im Verbund;   

– Inter- und Transdisziplinarität der Projekte inklusive Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit;   

– europäischer Mehrwert;  

– Angemessenheit von Größe und Struktur des Projekts, von Arbeits- und Finanzplan, von Projekt- und Datenma-
nagement und Ausgewogenheit der arbeitsteiligen Vernetzung der Partner;   

– Outreach- und Verbreitungsplan, einschließlich der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. 

Spezifische Kriterien (zum Beispiel zur Unterstützung der Ziele der UN-Ozeandekade) sind dem internationalen Aus-
schreibungstext der Fördermaßnahme (https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater) zu ent-
nehmen. 

Entsprechend den oben angegebenen Bewertungskriterien werden durch ein internationales Gutachtergremium die 
für eine Förderung geeignete(n) Skizze(n) ausgewählt. Basierend auf den Hinweisen des Gutachtergremiums werden 
Koordinatoren positiv evaluierter Skizzen vom „Offshore Freshened Groundwater“-Call-Sekretariat schriftlich zur Ein-
reichung von Vollanträgen aufgefordert. Es wird angestrebt, dass die beteiligten Förderinstitutionen eine einzige in-
tegrative Projektskizze zur Förderung auswählen. 

Die im Rahmen dieser Verfahrensstufe eingereichte Projektskizze und eventuell weitere vorgelegte Unterlagen werden 
nicht zurückgesendet. 

7.2.2 Vorlage förmlicher Förderanträge und Entscheidungsverfahren 

In der zweiten Verfahrensstufe werden die deutschen Projektpartner der international positiv bewerteten Projektskiz-
zen aufgefordert, einen förmlichen Förderantrag vorzulegen. 

Ein vollständiger Förderantrag liegt nur vor, wenn mindestens die Anforderungen nach Artikel 6 Absatz 2 AGVO (ver-
gleiche Anlage) erfüllt sind. 

Zur Erstellung der förmlichen Förderanträge ist die Nutzung des elektronischen Antragssystems „easy-Online“ (unter 
Beachtung der in der Anlage genannten Anforderungen) erforderlich (https://foerderportal.bund.de/easyonline/). Es 
besteht die Möglichkeit, den Antrag in elektronischer Form über dieses Portal unter Nutzung des TAN-Verfahrens oder 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur einzureichen. Daneben bleibt weiterhin eine Antragstellung in Papier-
form möglich. 

Bei Verbundprojekten sind die Förderanträge in Abstimmung mit dem vorgesehenen Verbundkoordinator vorzulegen. 

Die förmlichen Förderanträge sind in deutscher Sprache vorzulegen und müssen Folgendes enthalten:   

– eine detaillierte (Teil-)Vorhabenbeschreibung (inklusive Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation),   

– eine ausführliche Arbeits-, Ressourcen- und Zeitplanung,   

– detaillierte Angaben zur Finanzierung des Vorhabens,   

– detaillierte Darstellung der Anwendung erwarteter Ergebnisse,   

– Verwertungsplan. 

Die eingegangenen Anträge werden nach den folgenden Kriterien bewertet und geprüft:   

– Umsetzung der Auflagen aus der ersten Stufe und Einhaltung des dort zur Förderung empfohlenen Finanzrahmens;   

– Erfüllung der formalen Zuwendungsvoraussetzungen; 
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– Angemessenheit der veranschlagten Ressourcen und Finanzierung sowie Sicherung der Gesamtfinanzierung des 
Vorhabens über die volle Laufzeit;  

– Qualität der Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern und Mehrwert für alle beteiligten Partnereinrichtun-
gen. 

Entsprechend der oben angegebenen Kriterien und Bewertung wird nach abschließender Antragsprüfung über eine 
Förderung entschieden. 

Aus der Vorlage eines förmlichen Förderantrags kann kein Anspruch auf eine Förderung abgeleitet werden. 

Der im Rahmen dieser Verfahrensstufe eingereichte Förderantrag und eventuell weitere vorgelegte Unterlagen werden 
nicht zurückgesendet. 

7.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die 
hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen von 
den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO 
zur Prüfung berechtigt. 

8 Geltungsdauer 

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie 
ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens ihrer beihilferechtlichen Grundlage, der AGVO, zuzüglich einer Anpassungspe-
riode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2027, befristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO ohne die 
Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser 
Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 31. Dezember 2031 hinaus. Sollte die AGVO nicht verlängert und 
durch eine neue AGVO ersetzt werden oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO vor-
genommen werden, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-Förderricht-
linie bis mindestens 31. Dezember 2031 in Kraft gesetzt werden. 

Bonn, den 23. Dezember 2025 

Bundesministerium 
für Forschung, Technologie und Raumfahrt 

Im Auftrag 
Dr. Zage Kaculevsk i  
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Anlage 

1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Rechtmäßigkeit der Beihilfe ist nur dann gegeben, wenn im Einklang mit Artikel 3 AGVO alle Voraussetzungen des 
Kapitels I AGVO sowie die für die bestimmte Gruppe von Beihilfen geltenden Voraussetzungen des Kapitels III erfüllt 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Rechtsprechung der Europäischen Gerichte die nationalen Ge-
richte verpflichtet sind, eine Rückforderung anzuordnen, wenn staatliche Beihilfen unrechtmäßig gewährt wurden. 

Staatliche Beihilfen auf Grundlage der AGVO werden nicht gewährt, wenn ein Ausschlussgrund nach Artikel 1 Absatz 2 
bis 6 AGVO gegeben ist. Dies gilt insbesondere, wenn das Unternehmen einer Rückforderungsanordnung aufgrund 
eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbar-
keit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist. 

Gleiches gilt für eine Beihilfengewährung an Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition nach Artikel 2 
Absatz 18 AGVO. Ausgenommen von diesem Verbot sind allein Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 nicht 
bereits in Schwierigkeiten befanden, aber im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 zu Unternehmen in 
Schwierigkeiten wurden nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO. 

Diese Bekanntmachung gilt nur im Zusammenhang mit Beihilfen, die einen Anreizeffekt nach Artikel 6 AGVO haben. 
Der in diesem Zusammenhang erforderliche Beihilfeantrag muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:   

a) Name und Größe des Unternehmens;   

b) Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses;   

c) Standort des Vorhabens;   

d) die Kosten des Vorhabens sowie   

e) die Art der Beihilfe (zum Beispiel Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzuführung) und 
Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung. 

Mit dem Antrag auf eine Förderung im Rahmen dieser Förderrichtlinie erklärt sich der Antragsteller bereit   

– zur Mitwirkung bei der Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben;   

– zur Vorlage von angeforderten Angaben und/oder Belegen zum Nachweis der Bonität und der beihilferechtlichen 
Konformität;   

– zur Mitwirkung im Fall von Verfahren (bei) der Europäischen Kommission.7 

Der Zuwendungsempfänger ist weiter damit einverstanden, dass   

– das BMFTR alle Unterlagen über gewährte Beihilfen, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen 
belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahrt und der Europäischen Kommission auf Verlangen 
aushändigt;   

– das BMFTR Beihilfen über 100 000 Euro auf der Transparenzdatenbank der EU-Kommission veröffentlicht.8 

Im Rahmen dieser Förderrichtlinie erfolgt die Gewährung staatlicher Beihilfen in Form von Zuschüssen gemäß Artikel 5 
Absatz 1 und 2 AGVO. 

Die AGVO begrenzt die Gewährung staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten in nachgenannten Bereichen 
auf folgende Maximalbeträge:   

– 55 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für Grundlagenforschung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer i 
AGVO)   

– 35 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für industrielle Forschung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer ii 
AGVO)   

– 25 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für experimentelle Entwicklung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i 
Ziffer iii AGVO)   

– 8,25 Millionen Euro pro Studie für Durchführbarkeitsstudien (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer vi AGVO)   

– 10 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für Innovationsbeihilfen für KMU (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe l 
AGVO) 

Bei der Prüfung, ob diese Maximalbeträge (Anmeldeschwellen) eingehalten sind, sind die Kumulierungsregeln nach 
Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Maximalbeträge dürfen nicht durch eine künstliche Aufspaltung von inhaltlich zu-
sammenhängenden Vorhaben umgangen werden. Die Teilgenehmigung bis zur Anmeldeschwelle einer notifizierungs-
pflichtigen Beihilfe ist nicht zulässig. 

2 Umfang/Höhe der Zuwendungen 

Für diese Förderrichtlinie gelten die nachfolgenden Vorgaben der AGVO, insbesondere bezüglich beihilfefähiger Kos-
ten und Beihilfeintensitäten. Dabei geben die nachfolgend genannten beihilfefähigen Kosten und Beihilfeintensitäten 

7 Beispielsweise im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach Artikel 12 AGVO durch die Europäische Kommission. 
8 (Die Transparenzdatenbank der EU-Kommission kann unter https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de aufgerufen 

werden.) Maßgeblich für diese Veröffentlichung sind die nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
geforderten Informationen. Hierzu zählen unter anderem der Name oder die Firma des Beihilfeempfängers und die Höhe der Beihilfe. 
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den maximalen Rahmen vor, innerhalb dessen die Gewährung von zuwendungsfähigen Kosten und Förderquoten für 
Vorhaben mit wirtschaftlicher Tätigkeit erfolgen kann. 

Artikel 25 AGVO – Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Der geförderte Teil des Forschungsvorhabens ist vollständig einer oder mehreren der folgenden Kategorien zuzuord-
nen:   

– Grundlagenforschung;   

– industrielle Forschung;   

– experimentelle Entwicklung;   

– Durchführbarkeitsstudien 

(vergleiche Artikel 25 Absatz 2 AGVO; Begrifflichkeiten gemäß Artikel 2 Nummer 84 fortfolgende AGVO). 

Zur Einordnung von Forschungsarbeiten in die Kategorien der Grundlagenforschung, industriellen Forschung und 
experimentellen Entwicklung wird auf die einschlägigen Hinweise in Randnummer 79 und in den Fußnoten 59, 60 
sowie 61 des FuEuI-Unionsrahmens verwiesen. 

Die beihilfefähigen Kosten des jeweiligen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens sind den relevanten Forschungs- 
und Entwicklungskategorien zuzuordnen. 

Beihilfefähige Kosten sind:   

a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt 
werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe a AGVO);   

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Wenn diese 
Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, 
gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer 
des Vorhabens als beihilfefähig (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b AGVO);   

c) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm’s-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das 
Vorhaben genutzt werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe d AGVO);   

d) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem Material, Bedarfsartikel und dergleichen), 
die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe e AGVO). 

Die beihilfefähigen Kosten von Durchführbarkeitsstudien sind die Kosten der Studie (Artikel 25 Absatz 4 AGVO). 

Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf folgende Sätze nicht überschreiten:   

– 100 Prozent der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe a AGVO);   

– 50 Prozent der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe b AGVO);   

– 25 Prozent der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe c AGVO);   

– 50 Prozent der beihilfefähigen Kosten für Durchführbarkeitsstudien (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe d AGVO). 

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können im Einklang mit Artikel 25 
Absatz 6 Buchstabe a bis d auf bis zu 80 Prozent der beihilfefähigen Kosten angehoben werden, wobei die Buch-
staben b, c und d nicht miteinander kombiniert werden dürfen:   

a) um zehn Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und 
um 20 Prozentpunkte bei kleinen Unternehmen;   

b) um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:   

i) Das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit  

– zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens zwei Mitglied-
staaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein 
einzelnes Unternehmen mehr als 70 Prozent der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder   

– zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, 
die mindestens zehn Prozent der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen For-
schungsergebnisse zu veröffentlichen.   

ii) Die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder 
durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung. 

iii) Der Beihilfeempfänger verpflichtet sich, für Forschungsergebnisse geförderter Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben, die durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, zeitnah nichtausschließliche Lizenzen für 
die Nutzung durch Dritte im EWR zu Marktpreisen diskriminierungsfrei zu erteilen.   

iv) Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wird in einem Fördergebiet durchgeführt, das die Voraussetzungen 
des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
erfüllt.   

c) um fünf Prozentpunkte, wenn das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in einem Fördergebiet durchgeführt 
wird, das die Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV erfüllt; 
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d) um 25 Prozentpunkte, wenn das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben   

i) von einem Mitgliedstaat im Anschluss an ein offenes Verfahren ausgewählt wurde, um Teil eines Vorhabens zu 
werden, das von mindestens drei Mitgliedstaaten oder Vertragsparteien des EWR-Abkommens gemeinsam kon-
zipiert wurde, und 

ii) eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder Vertragspar-
teien des EWR-Abkommens beinhaltet, wenn es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein KMU handelt, oder in 
mindestens drei Mitgliedstaaten oder Vertragsparteien des EWR-Abkommens, wenn es sich bei dem Beihilfe-
empfänger um ein großes Unternehmen handelt, und   

iii) mindestens eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt:   

– Die Ergebnisse des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens finden in mindestens drei Mitgliedstaaten oder 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien 
oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung oder  

– der Beihilfeempfänger verpflichtet sich, für Forschungsergebnisse geförderter Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben, die durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind, zeitnah nichtausschließliche Lizenzen für 
die Nutzung durch Dritte im EWR zu Marktpreisen diskriminierungsfrei zu erteilen. 

Die Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um zehn Prozentpunkte und bei 
kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

Artikel 28 AGVO – Innovationsbeihilfen für KMU 

Beihilfefähige Kosten sind Kosten für die Erlangung, Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen imma-
teriellen Vermögenswerten. 

Die Beihilfeintensität darf 50 Prozent der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Allgemeine Hinweise 

Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 AGVO durch schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, 
spezifisch und aktuell sein müssen. 

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben herangezogen. 

3 Kumulierung 

Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Beihilfeintensität sind insbesondere auch die Kumulierungsregeln in Arti-
kel 8 AGVO zu beachten. Die Kumulierung von mehreren Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten/Ausgaben ist 
nur im Rahmen der folgenden Regelungen beziehungsweise Ausnahmen gestattet: 

Werden Unionsmittel, die von Organen, Einrichtungen, gemeinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der Union 
zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen, mit staatlichen 
Beihilfen kombiniert, so werden bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge eingehalten werden, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, sofern der Gesamtbetrag der 
für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel den in den einschlägigen Vorschriften des Unions-
rechts festgelegten günstigsten Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

Nach der AGVO freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können kumuliert 
werden mit 

a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten be-
treffen; 

b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kos-
ten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende 
Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag 
nicht überschritten wird. 

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen staatlichen Beihilfen, 
bei denen sich die beihilfefähigen Kosten auch nicht bestimmen lassen, kumuliert werden, und zwar bis zu der für den 
jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in der AGVO oder in 
einem Beschluss der Europäischen Kommission festgelegt ist. 

Nach der AGVO freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben beihilfefähigen 
Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel III AGVO festgelegten Beihilfeintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge überschritten werden. 
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